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Art der baulichen Nutzung GRZ GFZ Z OKGeb. 

Flächen für Gemeinbedarf:  
Anlagen für Sicherheit und Ordnung;  

    

hier: Feuerwehrstützpunkt 0,8 --- II 11 m 

hier: Bauhof 0,8 --- II 11 m 

 

Lage des Plangebiets 
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Rechtsgrundlagen 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634); zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14.06.2021 BGBl. I S. 1802, 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I 
S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.6.2021, BGBl. I S. 1802, 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 BGBl. I S. 1802, 
Hessische Bauordnung (HBO) i.d.F. vom 28.05.2018 (GVBl. I S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 03.06.2020 (GVBl. S. 378). 
 
 
Textliche Festsetzungen 
 

A) Planungsrechtliche Festsetzungen 
 

1 Flächen für Gemeinbedarf 
 

 Zweckbestimmung: Anlagen für Sicherheit und Ordnung; hier: Feuerwehrstützpunkt 
 

 Auf der Fläche für den Gemeinbedarf „Feuerwehrstützpunkt.“ sind folgende Anlagen und 
Einrichtungen zulässig: 
 

• Einrichtungen für Feuerwehr und DRK 
• Fahrzeughalle und Nebenräume 
• Fahrzeugstellplätze 
• Einsatz- und Übungsbereich 
• Ausbildungs-, Aufenthalts- und Verwaltungsräume 
• Wohnungen (max. vier) 
• Lagergebäude für Vereinszwecke 

 
Auf der Fläche für den Gemeinbedarf „Bauhof“ sind folgende Anlagen und Einrichtungen 
zulässig: 
 

• Einrichtungen für den Bauhof der Gemeinde Rodenbach mit  
• Stellplätzen für Wertstoffcontainer im Bring-System und  
• Werkstätten, 
• Maschinenhallen und  
• Lager- und Hofflächen, 
• Verwaltung- und sozialräume, 
• Streusalzlager und Hoch-Silo, 
• Waschhalle und 
• Stellplätze. 

 
 Die festgesetzten Flächen für Gemeinbedarf umfassen neben den Gebäuden auch die da-

zugehörigen Stellplätze und ebenso die vorhandenen und neuzugestaltenden Freianlagen 
nebst Übungsflächen. Allgemein zulässig sind auch Nebenanlagen, die den genannten 
Nutzungszwecken dienen. 
 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB) 
 

2.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO) 
 

 Der untere Bezugspunkt für die Ermittlung der im Bebauungsplan festgesetzten Gebäude-
oberkanten ist die Fahrbahnoberkante (Scheitelpunkt) der das jeweilige Grundstück er-
schließenden Oberrodenbacher Straße, gemessen lotrecht vor der Gebäudemitte. 
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3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 

3.1 Oberflächenbefestigung: Gehwege, Stellplätze sowie Feuerwehrumfahrten und Hofflächen 
auf den Baugrundstücken sind in wasserdurchlässiger Bauweise zu befestigen, z.B. mit 
Rasenkammersteinen, wassergebundener Decke, Fugen- oder Porenpflaster. Die Fest-
setzung gilt nicht für Fahrspuren, Aufstellbereiche sowie Anlieferungszonen und – sofern 
dies aus Gründen der Betriebssicherheit erforderlich ist – für die für die Feuerwehr bzw. 
den Bauhof genutzte Hofflächen und Stellplätze. 
 

3.2 Grundstücksfreifläche: Mindestens 20 % der Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzule-
gen und zu unterhalten.  
 

3.3 Beleuchtung: Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen nachtaktiver In-
sekten sind für die Außenbeleuchtung ausschließlich Leuchtmittel mit einer Farbtempera-
tur von 2.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) bis maximal 3.000 Kelvin unter Verwendung 
vollständig gekapselter Leuchtengehäuse, die kein Licht nach oben emittieren, einzuset-
zen. 
 

3.4 Uferrandstreifen: Die Flächen sind frei zu halten von baulichen Anlagen und anderen, den 
Hochwasserabfluss behindernder Strukturen wie z.B. Brennholzstapel oder Bäume. Um-
bruch, gärtnerische Nutzung oder die Pflege als Vielschnittrasen sind unzulässig. 
 

4 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB) 
 

4.1 Pro 5 Stellplätze ist mindestens ein einheimischer und standortgerechter großkroniger 
Laubbaum zu pflanzen und zu unterhalten. Der Bestand sowie planungsrechtlich zur An-
pflanzung festgesetzte Bäume können zur Anrechnung gebracht werden.  
Für die Anpflanzungen sind großkronige Laubbäume in der Qualität Hochstamm mit ei-
nem Stammumfang von mindestens 16 cm zu verwenden. Bei Anpflanzungen außerhalb 
größerer Grünflächen ist eine geeignete Baumscheibe mit entsprechender Schutzvorkeh-
rung vorzusehen.  

  
B) Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften  

(Satzung gemäß § 91 Abs. 1 HBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB) 
 

1 Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 HBO) 
 

1.1 Dacheindeckung und Anlagen zur aktiven Nutzung von Solarenergie 
 

1.1.1 Dachform und Dachneigung: Zulässig sind Flachdächer und flach geneigte Dächer mit ei-
ner Neigung von max. 10°. Flachdächer und flach geneigte Dächer sind extensiv zu be-
grünen.  
 

1.1.2 Aufgeständerte Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind zulässig, wenn die 
Anlagen mindestens ihrer jeweiligen Höhe entsprechend von der nächstgelegenen Ge-
bäudeaußenwand abgerückt werden. 
 

2 Werbeanlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 
 

 Werbeanlagen sind zulässig, soweit sie die realisierte Traufhöhe nicht überschreiten. Die 
max. zulässige Schrifthöhe beträgt 1,5 m. Die Werbeanlagen müssen sich insgesamt dem 
Bauwerk unterordnen. Unzulässig sind Blink- und Wechsellichtwerbung sowie Skybeamer. 
Werbeanlagen (einschl. Fahnen und Pylonen) auf Dachflächen sind unzulässig. 
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3 Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 
 

 Zulässig sind ausschließlich gebrochene Einfriedigungen wie z.B. Drahtgeflecht, Holzlat-
ten oder Stabgitter bis zu einer Höhe von max. 2,0 m über Geländeoberkante.  
Die Einfriedungen sind auf einer Länge von mind. 50 % mit einheimischen, standortge-
rechten Laubsträuchern gem. Artenliste D2 abzupflanzen (einreihige Pflanzung, Abstand 
zwischen den Einzelpflanzen max. 0,75 m) oder mit Kletterpflanzen gem. Artenliste zu D3 
zu beranken. Ein Mindestbodenabstand ist einzuhalten. Mauer- und Betonsockel sind un-
zulässig, soweit es sich nicht um erforderliche Stützmauern handelt. 
 

  
C) 
 

Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 
 

1 Stellplatzsatzung 
 

1.1 Auf die Stellplatzsatzung der Gemeinde Rodenbach wird hingewiesen. Es gilt jeweils die 
zum Zeitpunkt der Bauantragstellung wirksame Fassung. 
 

2 Verwertung von Niederschlagswasser 
 

2.1 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation 
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG). 
 

2.2 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, ver-
wertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegen-
stehen (§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG). 
 

3 Bodendenkmäler 
 

 Werden bei Erdarbeiten Bau- oder Bodendenkmäler bekannt, so ist dies der hessenAr-
chäologie am Landesamt für Denkmalpflege Hessen oder der Unteren Denkmalschutzbe-
hörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer 
Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise 
vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 HDSchG). 
 

5 Baufreihaltezone gem. § 23 Abs. 1 HStrG (nachrichtlich) 
 

5.1 Außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Orts-
durchfahrt dürfen längs der Landesstraßen und Kreisstraßen 
 

- Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, jeweils gemessen vom äuße-
ren Rand der Fahrbahn, 

- bauliche Anlagen, die über Zufahrten an Landesstraßen oder Kreisstraßen unmittel-
bar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, 
 

nicht errichtet werden. Satz 1 Nr.1 gilt entsprechend für Aufschüttungen oder Abgrabun-
gen größeren Umfangs. 
 

6 Artenschutz 
 

 Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 
Nrn. 13 und 14 BNatSchG) sind insbesondere: 
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 V1 Baumfällarbeiten und schonender Rückbau baulicher Anlagen 
Baumfällarbeiten und der Rückbau baulicher Anlagen erfolgen im Winterhalbjahr. Beim 
Rückbau, insbesondere der Dächer, ist vorsichtig und mit kleinem Gerät zu arbeiten. Vor 
den Fäll- und Rückbauarbeiten sind die Bäume und Gebäude durch eine fachkundige Per-
son auf die Anwesenheit von Fledermäusen hin zu prüfen. Bei Anwesenheit von Fleder-
mäusen ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzuklären. 
 

 V2 Erschließungsarbeiten außerhalb der gesetzlichen Brutzeit 
Die Erschließungsarbeiten (Baufeldräumung) erfolgen grundsätzlich außerhalb der ge-
setzlichen Brutzeit, also nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar eines 
Jahres. Ausnahmen sind mit der Naturschutzbehörde im Einzelfall abzustimmen und mit 
einer ökologischen Baubegleitung abzusichern. 
 

 Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahmeprüfung 
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Natur-
schutzbehörde zu beantragen. 

  
D) Artenauswahl  

 
 Artenliste 1 Laubbäume (auch in Sorten)  

Pflanzqualität mind. H., 3 x v., 16-18 
Acer campestre  - Feldahorn   Prunus div. spec  - Kirsche, Pflaume 
Acer platanoides  - Spitzahorn   Pyrus pyraster  - Wildbirne 
Acer pseudoplatnus - Bergahorn   Quercus petraea   - Traubeneiche 
Carpinus betulus  - Hainbuche   Quercus robur  - Stieleiche 
Crataegus spec.  - Weißdorn   Salix caprea  - Salweide 
Fagus sylvatica  - Rotbuche   Sorbus aucuparia  - Eberesche 
Fraxinus excelsior - Gemeine Esche  Tilia cordata   - Winterlinde 
Malus div. spec.  - Apfel, Zierapfel   Tilia platyphyllos  - Sommerlinde 
 
Artenliste 2 Heimische Sträucher  
Pflanzqualität mind. Str., 2 x v. 100-150 
Amelanchier ovalis  - Felsenbirne  Ligustrum vulgare    - Liguster 
Carpinus betulus   - Hainbuche  Lonicera xylosteum  - Heckenkirsche 
Cornus mas   - Kornelkirsche  Rhamnus cathartica - Kreuzdorn 
Cornus sanguinea  - Hartriegel  Rosa div. spec.       - Strauchrosen 
Corylus avellana   - Hasel   Sambucus nigra       - Schw. Holunder 
Frangula alnus  - Faulbaum  Viburnum lantana     - Schneeball 
 
Artenliste 3 Kletterpflanzen Eingrünung  
Pflanzqualität Topfballen 2 x v. 60-100 cm 
Clematis vitalba  - Waldrebe   Partenocissus spec.  - Wilder Wein 
Hedera helix   - Efeu    Vitis vinifera       - Wein 
Hydrangea petiolaris  - Kletterhortensie  Wisteria sinensis  - Blauregen 
Lonicera caprifolium  - Echtes Geißblatt 
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